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(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

Mitteilung über das Inkrafttreten eines Abkommens in Form eines Protokolls zwischen der 
Europäischen Union und dem Haschemitischen Königreich Jordanien zur Festlegung eines 
Mechanismus für die Beilegung von Streitigkeiten, die die Handelsbestimmungen des Europa- 
Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen 
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Haschemitischen Königreich 

Jordanien andererseits betreffen 

Das Abkommen in Form eines Protokolls zwischen der Europäischen Union und dem Haschemitischen 
Königreich Jordanien zur Festlegung eines Mechanismus für die Beilegung von Streitigkeiten, die die Han
delsbestimmungen des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Eu
ropäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Haschemitischen Königreich Jor
danien andererseits betreffen, das am 11. Februar 2011 in Brüssel unterzeichnet wurde ( 1 ), ist gemäß 
Artikel 23 des Protokolls am 1. Juli 2011 in Kraft getreten.
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( 1 ) ABl. L 177 vom 6.7.2011, S. 1.


